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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/65/436 und Corr.1)] 

65/147. Ölpest vor der libanesischen Küste 

 Die Generalversammlung,  

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 61/194 vom 20. Dezember 2006, 62/188 vom 
19. Dezember 2007, 63/211 vom 19. Dezember 2008 und 64/195 vom 21. Dezember 2009 
über die Ölpest vor der libanesischen Küste,  

 in Bekräftigung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über die Um-
welt des Menschen, insbesondere des Grundsatzes 7 der Erklärung der Konferenz1, in dem 
die Staaten ersucht wurden, alle im Rahmen des Möglichen liegenden Maßnahmen zu er-
greifen, um die Verschmutzung der Meere zu verhindern,  

 unter Betonung der Notwendigkeit, die Meeresumwelt im Einklang mit dem Völker-
recht zu schützen und zu erhalten,  

 unter Berücksichtigung der Rio-Erklärung von 1992 über Umwelt und Entwicklung2, 
insbesondere des Grundsatzes 16, wonach grundsätzlich der Verursacher die Kosten der 
Verschmutzung zu tragen hat, sowie unter Berücksichtigung von Kapitel 17 der Agenda 213, 

 mit großer Besorgnis feststellend, dass die Zerstörung der in unmittelbarer Nähe des 
Elektrizitätskraftwerks Dschije (Libanon) gelegenen Öllagertanks durch die israelische 
Luftwaffe am 15. Juli 2006 eine Umweltkatastrophe verursachte, bei der sich ein die gesam-
te libanesische Küste bedeckender und sich bis zur syrischen Küste erstreckender Ölteppich 
bildete,  

 darauf hinweisend, dass der Generalsekretär ernste Besorgnis darüber geäußert hat, 
dass die Regierung Israels ihre Verantwortung in Bezug auf die Zahlung von Wiedergutma-
chungs- und Entschädigungsleistungen an die Regierung und das Volk Libanons und der 
Arabischen Republik Syrien, die von der Ölpest betroffen sind, nicht anerkennt, 

_______________ 
1 Siehe Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972 
(A/CONF.48/14/Rev.1), Erster Teil, Kap. I. 
2 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol.I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
3 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf. 
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 Kenntnis nehmend von der Feststellung des Generalsekretärs, dass diese Ölpest von 
keinem der internationalen Entschädigungsfonds für Ölverschmutzungsschäden abgedeckt 
wird und daher besondere Beachtung verdient, und in Anbetracht seiner Empfehlung, die 
Option einer Untersuchung der möglichen Rolle der Entschädigungskommission der Verein-
ten Nationen bei der Erlangung der entsprechenden Entschädigung von der Regierung Isra-
els weiter zu prüfen,   

 erneut mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Hilfe, die von Geberländern und 
internationalen Organisationen für die Reinigungsarbeiten und die rasche Wiederherstellung 
und den raschen Wiederaufbau Libanons über bilaterale und multilaterale Kanäle angeboten 
wurde, namentlich das am 17. August 2006 abgehaltene Treffen von Athen zur Koordinie-
rung der Antwortmaßnahmen zu dem Verschmutzungsereignis im östlichen Mittelmeer und 
die am 31. August 2006 abgehaltene Stockholmer Konferenz für den raschen Wiederaufbau 
Libanons, 

 davon Kenntnis nehmend, dass der Generalsekretär die Einwilligung des Fonds für 
den Wiederaufbau Libanons begrüßt hat, den Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaß-
nahmen nach der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer unter dem Schirm seiner beste-
henden Mechanismen aufzunehmen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung 
der Resolution 64/1954; 

 2. bekundet im fünften Jahr in Folge ihre tiefe Besorgnis über die nachteiligen 
Auswirkungen, die die Zerstörung der in unmittelbarer Nähe des Elektrizitätskraftwerks 
Dschije (Libanon) gelegenen Öllagertanks durch die israelische Luftwaffe auf die Herbei-
führung einer nachhaltigen Entwicklung in Libanon hat; 

 3. ist der Auffassung, dass die Ölpest die Küste Libanons stark und die syrische 
Küste teilweise verschmutzt hat und infolge ihrer schädlichen Auswirkungen auf die natür-
lichen Ressourcen, die biologische Vielfalt, die Fischerei und den Tourismus sowie die 
menschliche Gesundheit in Libanon die Existenzgrundlagen und die Wirtschaft des Landes 
schwer beeinträchtigt hat; 

 4. ersucht die Regierung Israels, die Verantwortung dafür zu übernehmen, die Re-
gierung Libanons und andere von der Ölpest unmittelbar betroffene Länder, wie die Arabi-
sche Republik Syrien, deren Küste teilweise verschmutzt wurde, für die Kosten der Beseiti-
gung der durch die Zerstörung verursachten Umweltschäden, einschließlich der Wiederher-
stellung der Meeresumwelt, rasch und angemessen zu entschädigen, insbesondere ange-
sichts der Feststellung des Generalsekretärs in Bezug auf die Nichtanerkennung der ein-
schlägigen Absätze der Resolutionen 61/194, 62/188, 63/211 beziehungsweise 64/195 durch 
die Regierung Israels ; 

 5. ersucht den Generalsekretär, die Option einer Untersuchung der potenziellen 
Rolle der Entschädigungskommission der Vereinten Nationen bei der Erlangung der ent-
sprechenden Entschädigung von der Regierung Israels weiter zu prüfen; 

 6. dankt erneut für die Bemühungen der Regierung Libanons und der Regierungen 
der Mitgliedstaaten, der regionalen und internationalen Organisationen, der regionalen und 
internationalen Finanzinstitutionen, der nichtstaatlichen Organisationen und des Privatsek-
tors um die Einleitung von Reinigungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den verschmutz-
ten Küsten und ermutigt die Mitgliedstaaten und die genannten Stellen, ihre finanzielle und 
technische Hilfe für die Regierung Libanons fortzusetzen, damit die Reinigungs- und Wie-

_______________ 
4 A/65/278. 
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derherstellungsarbeiten abgeschlossen werden können, mit dem Ziel, das Ökosystem Liba-
nons und das des östlichen Mittelmeerbeckens zu erhalten; 

 7. begrüßt die Einwilligung des Fonds für den Wiederaufbau Libanons, den von 
freiwilligen Beiträgen getragenen Treuhandfonds für Wiederherstellungsmaßnahmen nach 
der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer aufzunehmen und so den unmittelbar betrof-
fenen Staaten Hilfe und Unterstützung zu sichern, damit sie die durch die Zerstörung der 
Öllagertanks bei dem Elektrizitätskraftwerk Dschije verursachte Umweltkatastrophe auf in-
tegrierte, umweltgerechte Weise – von der Reinigung bis zur sicheren Entsorgung der öligen 
Abfälle – bewältigen können;  

 8. bittet die Staaten, die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
sowie den Privatsektor, freiwillige Beiträge an den Treuhandfonds für Wiederherstellungs-
maßnahmen nach der Ölverschmutzung im östlichen Mittelmeer zu leisten, und ersucht in 
diesem Zusammenhang den Generalsekretär, internationale technische und finanzielle Hilfe 
zu mobilisieren, um sicherzustellen, dass der Treuhandfonds über ausreichende und ange-
messene Mittel verfügt, da Libanon immer noch mit der Behandlung der Abfälle und der 
Überwachung des Wiederaufbaus beschäftigt ist;  

 9. ist sich der Mehrdimensionalität der nachteiligen Auswirkungen der Ölpest be-
wusst und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer sechsundsech-
zigsten Tagung unter dem Punkt „Nachhaltige Entwicklung“ einen Bericht über die Durch-
führung dieser Resolution vorzulegen. 

69. Plenarsitzung 
20. Dezember 2010 

 


